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Verkehrskonzept Stadtteil Worbis  
 

1 Aufgabenstellung 

Im Jahre 1998 wurde für die Stadt Worbis ein Verkehrskonzept1 erarbeitet, auf 

dessen Grundlage in den vergangenen Jahren vielfältige Veränderungen in der 

Verkehrsinfrastruktur und im Verkehrsablauf umgesetzt wurden. 

 

Neben den Veränderungen im Bereich des Straßenverkehrs hat sich in der 

vergangenen Jahres-Dekade auch die Stadt insgesamt entwickelt. Wirtschaft und 

Gewerbe haben sich nach den Jahren des Umbruchs stabilisiert, die Wohnkomplexe 

wurden modernisiert, ab 2004 besteht die „kommunale Ehe“ mit Leinefelde und seit 

dem 04.12.2006 ist der Stadtteil Worbis2 „Staatlich anerkannter Erholungsort“. 

Aus diesen Veränderungen und den daraus gewachsenen neuen Zielen und 

Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit, die Verkehrsinfrastruktur den neuen 

Bedingungen und Anforderungen anzupassen. 

Mit dem fortgeschriebenen Verkehrskonzept werden die erforderlichen Aufgaben für 

den Gesamtkomplex des Verkehrs definiert. Es werden Aussagen zum fließenden 

Verkehr, zum ruhende Verkehr, zum Radverkehr sowie dem Fußgängerverkehr 

getroffen. Ebenso werden Aufgaben für den Ausbau, die Gestaltung und die 

zukünftige Nutzung der Straßen definiert. 

                                                 
1 Verkehrskonzept der Stadt Worbis 1998, Lomb Consult Suhl Ingenieurgesellschaft mbH 
2 Stadtteil Worbis: Nachfolgend im Text immer nur Worbis 
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2 Die Stadt Worbis - Kurzüberblick 

Die Stadt Worbis war bis zum 16.04.2004 selbständige Stadt im Landkreis Eichsfeld. 

Seit dem bildet Worbis gemeinsam mit Leinefelde und weiteren 6 ehemaligen 

Gemeinden bzw. Stadtteilen die Stadt Leinefelde-Worbis.  

 
Grafik: Internet-Angebot Stadt Leinefelde-Worbis 

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Leinefelde-Worbis vom 28.11.2007 §3 Abs. 1 ist 

Worbis Stadtteil der Gesamtstadt. Unabhängig von der neuen Verwaltungsstruktur 

soll der Stadtteil auch zukünftig eine Individualität in der Entwicklung haben. Bei der 

Ausarbeitung von Zielen sowie der Festlegung der sich daraus ableitenden 

konkreten Aufgaben unterschiedlicher Genre und deren Durchführung bleibt eine 

territoriale Betonung und eine Wertung nach den Maßstäben von Worbis bestehen. 

Kennzeichen dafür ist u. a. das zu überarbeitende Verkehrskonzept Worbis. 
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Knapp 5.100 Einwohner leben im Stadtteil Worbis, der entlang der Wipper am Fuße 

der Ohmberge liegt. 

Er ist geprägt durch mehrere Industriebetriebe, zahlreiche handwerkliche 

Gewerbebetriebe und Handelseinrichtungen, Verwaltungen mit kreislicher bzw. 

regionaler Funktion sowie leistungsstarken Schulen und Sozialeinrichtungen. 

Touristisch hat Worbis durch den Alternativen Bärenpark bundesweiten 

Bekanntheitsgrad. Kulturelle städtische Höhepunkte, wie das Krengeljägerfest, und 

kirchlich geprägte Veranstaltungen sind für den Landkreis und für das gesamte 

Eichsfeld von Bedeutung. 

 

3 Verkehrsanbindung und Analyse der Verkehrsprozess e 

Worbis hat eine leistungsfähige Straßenanbindung: 

 
Grafik: Internet-Angebot Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Die Autobahn A 38, mit der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis, und die 

Bundesstraße B 247 sichern die überregionale Anbindung der Stadt Leinefelde-

Worbis, die Landesstraßen L 1012, L 1015 und L 3080 ergänzend die regionale 

Verbindung des Stadtteiles Worbis. 

Die B 247 bildet darüber hinaus eine konfortable innerstädtische Verbindung 

zwischen Worbis und Leinefelde. 
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Nachteil der guten Verkehrserschließung von Worbis ist eine hohe 

Verkehrsbelastung auf einem Teil des innerstädtischen Straßennetzes, darunter der 

Bahnhofstraße (12.240 Kfz./24 h), der Breitenbacher Straße (12.000 Kfz./24 h) und 

der Nordhäuser Straße (9.180 Kfz./24 h). Diese ist besonders bestimmt durch den 

Durchgangsverkehr in und aus Richtung Niedersachsen sowie die 

Bundesstraßenverbindung zwischen den Autobahnen A 38 und A 7. 

Die konkrete Belastung wurde im Rahmen einer Verkehrserhebung im Oktober 2007 

ermittelt. Die Ergebnisse wurden in Form eines eigenständigen Berichtes3 

dargestellt. 

 

Schienenseitig ist Worbis nicht mehr angebunden. Die Bahnlinie zwischen Leinefelde 

und Duderstadt wurde nach der Wiedervereinigung nicht wieder aktiviert. Das bis 

dahin noch befahrene Teilstück zwischen Leinfelde und Teistungen wurde in den 

90 er Jahren stillgelegt und die Gleise etappenweise abgebaut. Eine Zukunft an der 

Schiene besteht damit für Worbis nicht mehr. 

Schienenmäßig angebunden ist aber der Stadtteil Leinefelde, darunter an die 

Fernstrecke zwischen Halle und Kassel, woraus sich für den Stadtteil Worbis 

ebenfalls positive Aspekte ergeben. 

 

4 Grundsätzliche Anforderungen und Bedingungen an d as 

Verkehrskonzept Worbis 

Die Gestaltung der Verkehrsprozesse beeinflusst direkt und indirekt nahezu alle 

Lebensbereiche. Es geht demnach nicht nur pauschal um die Mobilitätsfunktion oder 

die Bereitstellung eines Stellplatzes für das Kraftfahrzeug. 

Grundziel der Gestaltung der Verkehrsprozesse ist die Verbesserung der 

Lebensqualität, im konkreten Projekt die Lebensqualität der Einwohner von Worbis 

und die Aufenthaltsfunktion der Besucher der Stadt. Das ist nur möglich, wenn die 

Verkehrsentwicklungsplanung im Konsens mit weiteren Zielfeldern erfolgt: 

 

                                                 
3 Verkehrskonzept Worbis: Ergebnisse der Verkehrserhebung, viaproject BERATENDE INGENIEURE, 
12/2007, 
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Maßstab für Worbis ist bei der Verkehrsentwicklungsplanung 

·  einerseits der Bedarf der Gesamtstadt Leinefelde-Worbis und 

·  andererseits der individuelle Bedarf des Stadtteils Worbis. 

Die konkreten Maßnahmen des Verkehrskonzeptes Worbis müssen somit im 

Einklang mit den Entwicklungszielen der Stadt Leinefelde-Worbis stehen. 

Darüber hinaus sind zu sichern 

·  eine straßenseitig bedarfsgerechte Verbindung zu den Siedlungsbereichen der 

Stadt Leinefelde-Worbis und zu den Gemeinden im direkten Einzugsbereich, 

·  leistungsfähige Straßenverbindungen zu den umliegenden Siedlungszentren, 

·  eine möglichst zeitlich kurze Anbindung an das überregionale Straßennetz und 

·  ein klar gegliedertes, überschaubares innerstädtisches Verkehrswege-Netz. 
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Die Entwicklung der vergangenen Jahre und die Planungen für zukünftige 

Straßenprojekte sichern bereits viele dieser Anforderungen bzw. werden es nach 

ihrer Umsetzung tun. 

Besonders mit dem Neubau der A 38 sind mehrere Mittel- und Oberzentren in 

Thüringen, Hessen und Niedersachsen von Worbis aus sehr günstig zu erreichen, 

darunter Kassel, Göttingen, Halle und Leipzig aber auch die Kreisstadt des 

Landkreises Eichsfeld Heiligenstadt. 

Mit dem Verkehrskonzept sind aber besonders die Maßnahmen festzulegen, die zur 

Sicherung der Siedlungsfunktion von Worbis beitragen.  

Im Rahmen einer komplexen Stadtentwicklung sind zu sichern.  

 

 

Die Teilaufgabe Verkehr steht somit in enger Wechselbeziehung zu den übrigen 

Entwicklungszielen. 

Die Aufgaben des Verkehrs sind durch solche Anforderungen bestimmt wie 

·  Sicherheit, 

·  Flüssigkeit, 

·  Wirtschaftlichkeit, 

·  Bedarfssicherung, 

·  Umweltverträglichkeit und 

·  Stadtverträglichkeit. 

Wesentlich ist dabei, die Rolle der Bestandteile des Modal-Split, d. h. Fußgänger, 

Radfahrer, motorisierte Verkehrsteilnehmer und Nutzer des ÖPNV, zu beachten. 

Allen ist eine reale, gleichberechtigte Existenz im Verkehrssystem zu ermöglichen.  

Stadtentwicklung 

Verkehr Wirtschaft Soziales 

Arbeitsplätze 

Handel 

Bildung 

Kunst 

Wohnen Tourismus 

Fließender Verkehr 

Ruhender Verkehr 

ÖPNV 

Gesundheitswesen 
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In kompromissbereiter Form sind besonders im Stadtzentrum Verkehrsführungen 

festzulegen, die eine schnelle Erreichbarkeit der städtischen Ziele gewährleisten, 

gleichzeitig aber auch eine städtebauliche Entwicklung sichern, unter Beachtung 

·  des Wohn- und Arbeitsstandortes, 

·  der Funktionalität des Handels- und Kommunikationsbereiches und 

·  bauhistorischer Aspekte. 

 

Verkehrsgestaltung und -sicherung in Worbis sollten wie folgt bestimmt sein: 

������ ��������

Verkehrsfreiheit Verkehrsberuhigung 

Verkehrsverhinderung bewusste Verkehrsreduzierung 

Sperrung der Straßen differenzierte Zufahrtsrechte 

Auto über allem auch mit dem Auto 

Denkmalschutz als der Maßstab Denkmalschutz und 
bedarfsbezogenes Verkehrswegenetz 

 

Eine verbesserte Mobilität der Einwohner von Worbis und die ihrer Besucher 

(Pendler, Touristen) sind als Standortfaktor zu erkennen und zu gestalten. 

Die Maßnahmen des Bundes, des Freistaates Thüringen und des Landkreises sind 

durch mikrostandörtliche Maßnahmen im Stadtgebiet fortzuführen: 

 

Forderungen der Stadt an die übergeordneten Ebenen sind fachlich zu begründen, 

an die zuständigen Baulastträger heranzutragen und es ist mit Intensität und 

Konsequenz um ihre Realisierung zu kämpfen. 

 

Freistaat 
Thüringen 

Landkreis 
Eichsfeld 

Stadt 
Leinefelde-Worbis 
(Stadtteil Worbis) 

Bund 
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5 Allgemeine Entwicklung des Straßen- und Wegenetze s 

5.1 Prognose der Verkehrsstärke: Bundes- und Landes straßen 

Ergänzend zum Bau der A 38 und der Ortsumgehung (OU) Leinfelde wird in den 

nächsten Jahren eine OU Worbis im Zuge der B 247 gebaut.  

 
Quelle: SSP Consult: Prognose 2020, Stand 15.10.2007 

Im Ergebnis aller Maßnahmen werden sich lt. Prognose 2020 die Verkehrsstärken 

auf den Hauptstraßen von Worbis bezogen auf die Zählung vom 10.10.2007 

reduzieren (gerundete Werte): 

Nordhäuser Straße L 3080  minus 2.000 bis 4.000 Kfz./24 h 

Bahnhofstraße B 247   minus       4.000 Kfz./24 h 

Duderstädter Straße B 247  minus        6.000 Kfz./24 h 

Für die L 1012 in Richtung Kirchohmfeld wird demgegenüber eine Zunahme des 

Verkehrs prognostiziert. 

Durch die Ortsumgehung Worbis und die damit im Zusammenhang stehende 

Verkehrsreduzierung ergeben sich Chancen für 

·  die siedlungsgerechte Gestaltung (auf Worbis bezogen) des innerstädtischen 

Straßennetzes, darunter für den Straßenrückbau, 

·  verbesserte Mobilitätsbedingungen der schwächeren Verkehrsteilnehmer 

(Radfahrer, Fußgänger), 

·  die Reduzierung der Verkehrslärm- und Luftschadstoffbelastung, 

·  verbesserte Wohn- und Aufenthaltsbedingungen entlang der Verkehrswege, 

·  den Ausbau des Tourismus und 

·  die attraktivere Gestaltung der Gewerbetätigkeit. 



 12 

5.2 Grundsätze der Verkehrsführung und Grundsystem der 

Straßenkategorisierung 

Die bestehende Verkehrsführung im Stadtgebiet Worbis ist historisch gewachsen und 

hat sich in wesentlichen Teilen bewährt. In den nächsten Jahren wird sich aber der 

Straßenverkehr im Raum Worbis in seiner Quantität und seiner Struktur besonders 

durch die Fertigstellung der A 38 und die OU Worbis verändern: 

·  Fernverkehr wird sich auf die Autobahnen A 38 konzentrieren bzw. auf die 

geplante OU Worbis verlagern. 

·  Die Belastungen durch den Durchgangsverkehr, darunter durch den 

Schwerverkehr, werden sich spürbar reduzieren. 

·  Innerstädtisch wird der Straßenverkehr durch den Binnenverkehr und den 

Quell- bzw. Zielverkehr bestimmt sein. 

 

Aus dieser Entwicklung, die sich innerhalb der nächsten 2-5 Jahre vollziehen wird, 

entstehen neue Grundforderungen aber auch Chancen an die innerstädtische 

Verkehrsführung und Straßengestaltung von Worbis. 

Das Straßennetz ist in seiner Funktion zu überarbeiten und auf dieser Basis 

entsprechend zu gestalten. Das Grundsystem der Verkehrsführung auf dem 

Straßennetz von Worbis sollte in folgender Struktur bestehen: 

 

   

 
Regionale Erschließungs- und Zufahrtsstraßen 

 

   

 Innerstädtische Hauptverbindungsstraßen  

   

 Stadterschließungsstraßen  
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·  Regionale Erschließungs- und Zufahrtsstraßen  sichern die Anbindung von 

Worbis an das Bundesfernstraßennetz. 

·  Innerstädtische Hauptverbindungsstraßen  dienen der Verknüpfung der 

Zufahrtsstraßen im Stadtgebiet und bilden mit diesen ein geschlossenes 

Straßensystem. 

·  Die übrigen Straßen gewährleisten als Stadterschließungsstraßen  die 

Erreichbarkeit aller Siedlungs- und Gewerbebereiche. 

 

Mit dieser Kategorisierung ist eine grundsätzliche Einstufung des Straßennetzes für 

die städtische Planung und die Verkehrslenkung möglich. 

Die Einstufung in das funktionale Straßennetz zur Festlegung von Maßnahmen der 

Bewirtschaft (Sanierung, Reinigung, Winterdienst) und Berechnung von 

Straßenausbaubeiträgen hat entsprechend der dafür bestimmenden Richtlinie zu 

erfolgen (u. a. Thüringer Kommunalabgabegesetz). 

 

Einstufung in das Grundsystem der Verkehrsführung  

·  Regionale Erschließungs- und Zufahrtsstraßen als Verbindung zwischen Worbis 

und der A 38, der B 247 sowie dem Umland: 

o Breitenbacher Straße 

o Nordhäuser Straße 

o Ohmbergstraße 

o Zubringer Ortsumgehung (in Planung) 

o Duderstädter Straße 

Die Einordnung der Duderstädter Straße als Zufahrtsstraße widerspricht den 

aktuellen Festlegungen im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung Worbis. 

Der dort geplante Rückbau der Straße sollte nur in einem solchen Umfang erfolgen, 

dass zumindest eine Orts-Verbindung (Gemeindestraße) in Richtung Wintzingerode 

erhalten bleibt. 

 

·  Innerstädtische Hauptverbindungsstraßen als Verbindung zwischen den 

Regionale Erschließungs- und Zufahrtsstraßen: 

o Bahnhofstraße 

o Elisabethstraße 

o Klosterstraße 
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·  Stadterschließungsstraßen sind alle übrigen Straßen 

Für den Ausbau und die Gestaltung dieser Straßen ist weniger die 

Leistungsfähigkeit, sondern vorrangig die konkrete Siedlungs- und 

Erschließungsfunktion als Maßstab zu Grunde zu legen. 

 

Verbindungsstraßen 

OU (geplant)  
 
Zufahrtsstraßen 
(Planung gestrichelt) 

Gesamtnetz der Zufahrts- und der Verbindungsstraßen  
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6 Straßenmaßnahmen 

6.1 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung i m Bundes- und 

Landessstraßennetz 

Die Maßnahmen des Bundes und des Landes sind durch die Stadt Leinefelde-

Worbis zu begleiten bzw. gegenüber dem Straßenbauträger anzufordern. Es ist zu 

beachten, dass nach Fertigstellung der nachfolgenden Maßnahmen die 

innerstädtischen Abschnitte der Bundes- und Landesstraßen betreffs ihrer 

Verkehrsbedeutung überprüft und neu eingestuft werden. Eine Abstufung dieser 

Abschnitte zu Landes-, Kreis- oder Gemeindestraßen ist damit verbunden. 

 
6.1.1 Bundesstraße B 247: Ortsumgehung Worbis 

Der Bau der OU Worbis ist Teil der Verlegung der B 247 zwischen der 

Anschlussstelle Leinefelde-Worbis an der A 38 und Duderstadt (OT Obernfeld). Die 

Maßnahme ist als vordringlicher Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2003 

eingeordnet. 

 
Kartenausschnitt: Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien, 

Bundesverkehrswegeplan: Bedarfsplan für Bundesfernstraßen 2001 – 2015, Stand 01.07.2004 
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Zurzeit läuft das Planfeststellungsverfahren, dessen Unterlagen (mit Änderungen zur 

Ausgangsplanung von 2005) Anfang 2008 öffentlich ausgelegt waren. Ein bestätigter 

Termin für die Baudurchführung liegt noch nicht vor. 

Aufgabenstellung für die Stadt Leinefelde-Worbis: 

Seitens der Stadt Leinefelde-Worbis sind besonders folgende Inhalte bis zur 

endgültigen Bestätigung der Maßnahme bzw. bei der Baudurchführung gegenüber 

dem Baulastträger einzufordern: 

·  leistungsfähige Anbindung der Ortslage Worbis über 2 Anschlussstellen 

·  Bau eines Zubringers zwischen Bahnhofstraße und OU 

·  Stadtgerechter KP-Ausbau im Bereich Bahnhofstraße / Neue Straße sowie 

Teilumbau / Teilneutrassierung der Bahnhofstraße (zwischen KP Zubringer und 

KP Obertor) 

·  Sicherung Verkehrslärmschutz (u. a. im Bereich Breitenbacher Straße, 

Bahnhofstraße, Wiesengrund mit Bärenpark) 

·  Einordnung einer Wegweisung an der OU zu ausgewählten innerstädtischen 

Zielen in Worbis 

·  Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der OU 

(Erdmassen, Naturalisierung, Neupflanzung u. a.) im Rahmen von 

städtebaulichen Maßnahmen innerhalb der Ortslage 

·  Bau eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Worbis und Wintzingerode 

(bzw. Wirtschaftsweg mit Nutzungsrecht für Radfahrer) 

 

In Folge der Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung sind die innerstädtischen 

Verkehrsbeziehungen im bisherigen Verlauf der B 247 / B 80 (L 3080) zu prüfen und 

neu zu ordnen (siehe Punkt 6.2). 
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6.1.2 Bundesstraße B 247 (zukünftig Landesstraße L 1012): Bahnhofstraße 

Die Verkehrsbedeutung der Bahnhofstraße und die dort zu sichernden 

Verkehrsstärken werden sich in Folge der OU Worbis verändern. Die Bahnhofstraße 

hat dann als Schwerpunktaufgaben zu sichern: 

·  Südliche Zentrumsumfahrung Worbis mit bedarfsgerechten Anbindungen des 

Zentrums an die OU 

·  Verbindung zwischen der A 38 und Leinefelde-Worbis zu den Gemeinden des 

nördlichen Eichsfelds 

·  Verbindung über die Nordhäuser Straße (L 1015) zu den östlichen 

Nachbargemeinden 

Aufgabenstellung für die Stadt Leinefelde-Worbis: 

Die Einflussnahme  der Stadt Leinefelde-Worbis hat sich auf folgende 

Schwerpunktmaßnahmen zu konzentrieren: 

·  Bau eines leistungsfähigen Knotenpunktes (KP), eventuell Kreisverkehr, am 

Zubringer der OU Worbis (siehe auch Punkt 6.1.1) 

·  Umgestaltung des KP Obertor und Erweiterung der dort möglichen 

Verkehrsbeziehungen (siehe Punkt 6.2.2) 

·  Einordnung eines Radweges durch Reduzierung des Straßenquerschnitts 

(eigenständiger Radweg durch bauliche Maßnahme bzw. Markierung eines 

Radfahrstreifens) 

·  Bedarfsgerechte Integration der Anbindung der bereits bestehenden Anlieger 

und der möglichen zukünftigen, darunter Handelsobjekt (wenn Neubau erfolgt) 

und Pendler-Parkplatz 

Die Veränderungen sind unter Beachtung der Gewerbeentwicklung im Bereich 

westliches Bahnhofsgelände / ehemalige Möbelfabrik und der 

Expansionserfordernisse der Firma Tectron GmbH zu entscheiden. 
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6.2 Maßnahmen an Gemeindestraßen 

6.2.1 Verkehrsberuhigung und Stand der Umsetzung 

Ein Hauptweg zur Verbesserung der Wohn-, Aufenthalts- und Erholungsfunktion in 

Worbis bildet die Verkehrsberuhigung auf den innerstädtischen Straßen, besonders 

im Stadtzentrum (siehe markierter Stadtbereich in der Karte auf der folgenden Seite) 

Dabei stehen im Mittelpunkt: 

 

 

 

Es ist zu sichern, dass in allen Stadtbereichen der dort für das Wohnen und die 

gesunde Gewerbeexistens erforderliche Straßenverkehr möglich ist. Deshalb sind die 

Erfordernisse der Verkehrsberuhigung nicht vordergründig mit Verkehrsverboten 

umzusetzen. Wesentlichster Inhalt zur Sicherung der notwendigen 

Verkehrsberuhigung sollen Maßnahmen zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit 

sein. 

Zur Sicherung der vier Schwerpunkte der Verkehrsberuhigung bestehen in Worbis 

folgende Grundsätze: 

Entscheidende Maßnahme und Grundlage zur Vermeidung von Durchgangsverkehr 

bildet die geplante OU Worbis (Punkt 6.1.1). 

Eine Bündelung des dann in der Ortslage verbleibenden Verkehrs ist durch die 

Entwicklung eines „Stadtrings“ im Zuge der Nordhäuser Straße / Bahnhofstraße / 

Elisabethstraße und Klosterstraße zu sichern. Diese Straßen sind so zu gestalten, 

dass auf ihnen zukünftig der größte Teil des Stadtverkehrs erfolgt und das übrige 

innerörtliche Straßennetz entlastet wird. 

 
 

Verkehrs- 
beruhigung  

Reduzierung 

des 

Durchgangs-

verkehr 

Bündelung 

des Verkehrs 

auf wenige 

Straßen 

Bereitstellung 

von 

dezentralen 

Parkplätzen 

Flächenhafte 

Verkehrs-

beruhigung 

(30 km Zonen) 
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Kartenquelle: Stadtplan Leinefelde-Worbis 5. Auflage, Städte-Verlag Wagner & Mitterhuber Fellbach 

 

Alle Ziele des Stadtzentrums befinden sich relativ nah des „Stadtrings“. Sie zu 

erreichen ist somit auch über kurze Gehwege möglich, ohne das Zentrum mit dem 

PKW zu befahren. Voraussetzung dafür ist u. a. die Bereitstellung peripherer 

Parkplätze bzw. von Stellplätze in direkter Nähe des „Stadtrings“. 

Erforderliche Maßnahmen dazu sind Gegenstand des Punktes 8. 

 

Ein guter Stand besteht bereits bei der Ausweisung von Wohngebieten, in denen die 

zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wurde. Eine Erweiterung auf 

zusätzliche Stadtgebiete kann weitere positive Aspekte sichern und ist im Punkt 6.2.2 

definiert. 

„Stadtring“ Worbis 
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6.2.2 Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen 

6.2.2.1 Festlegung 30 km Zone (Zeichen 274.1)  

Die Festlegungen zu 30 km Zonen sollten auf den gesamten zentralen Stadtbereich 

ausgedehnt werden. Das begründet sich aus der vorhandenen Wohnbebauung, der 

Ansiedlung von Schul-, Sport- und Sozialeinrichtungen und dem Mischverkehr. 

Es sind folgende konkrete Veränderungen bzw. Erweiterungen durchzuführen: 

  

Hausener Weg: 
Neufestlegung aus Richtung Nordhäuser Straße ab Verkehrsteiler bis zur Einfahrt 
Gewerbegebiet Hausener Straße. 
Im Zusammenhang mit den Festlegungen an den Zufahrten von der Breitenbacher 
Straße ist damit das gesamte Wohnquartier als 30 km Zone festgelegt. Vorhandene 
Beschilderung (Lessingstraße, Straße der Freundschaft) kann damit entfallen. 
 

 

Elisabethstraße: 
Erweiterung des Zonen-Bereiches ab KP der Elisabethstraße mit der Ohmbergstraße. 
Der bisherige Beginn war in Höhe des Parks an der Amtsstraße. 
Die Beschilderungen an der Zielhecke, an der Ritterbachstraße und den anderen  
nachgeordneten Straßen nördlich der Elisabethstraße können entfallen. 
Die 30 km Zone ist bis zur Klosterstraße beizubehalten (siehe Maßnahme 
Klosterstraße) 
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Klosterstraße: 
Die 30 km Zone ist direkt nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Nordhäuser 
Straße für die Klosterstraße festzulegen. Die Gültigkeit ist auf die Straße Am Stadion 
und die gesamte Elisabethstraße zu erweitern (siehe Maßnahem Elisabethstraße). 
Die Beschilderung an der Zufahrt Untertor kann entfallen. 
 

Für die vorgeschlagene Erweiterung der „30 km Zonen“ ist alternativ zu prüfen, eine 

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Grundlage § 41 Nr. 7 

Streckenverbote durch Aufstellen des Zeichens 274-53 (30 km/h) festzulegen. 

Maßstäbe für die Prüfung sind vorrangig die Verkehrssicherheit, die mögliche 

Praktizierung „rechts vor links“ und die Flüssigkeit des Verkehrs. 

 

6.2.2.2 „Fußgängerbereich“ Lange Straße 

Ein Großteil der Langen Straße ist als Fußgängerbereich gewidmet (Zeichen 242). 

Das Bestehen eines solchen Bereiches ist grundsätzlich positiv zu bewerten. In der 

Praxis fehlt jedoch eine umfassende Nutzung durch Fußgänger. Radfahrer 

(Zusatzschild) nutzen die Straße und ebenso Kraftfahrzeuge. Parken erfolgt 

willkürlich nach Bedarf der jeweiligen Fahrzeugführer. 

Unter Beachtung des realen Bedarfs und des bestehenden Nutzungspotential ist 

eine Umstufung zu einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325) zu prüfen. 

  

Unabhängig der Umstufung kann auch zukünftig ein beruhigter Verkehrsablaufs in 

diesem Abschnitt der Langen Straße gewährleistet werden. Durch zusätzliche 

Grüngestaltung und Möblierung der Straße sowie die Durchsetzung der für 
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verkehrsberuhigte Bereiche bestehenden gesetzlichen Nutzensvorschriften (u. a. 

Schrittgeschwindigkeit, Parken nur in gekennzeichneten Flächen) ist einer zu starken 

Nutzung durch Kraftfahrzeuge entgegenzuwirken. 

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Gestaltung der Braugasse zu sehen, 

über die auch zukünftig der Großteil des Verkehrs aus dem Stadtzentrum abfließen 

sollte. 

6.2.2.3 Verkehrsführung Untertor: 

Die Straße Untertor ist aktuell aus Richtung Klosterstraße nur bis zur Einmündung 

Apothekergasse zu befahren. Eine Weiterfahrt zur Langen Straße ist durch das 

Verkehrszeichen 267 (Verbot der Einfahrt) untersagt. Der Teilabschnitt zwischen 

Lange Straße und Einmündung Apothekergasse ist Einbahnstraße. Die Lange 

Straße, das direkte Zentrum der Stadt, ist aus Richtung Untertor nur über die Dr.-

Hübenthal-Straße oder über die Jägerstraße anzufahren. 

Aktueller Verkehrsverlauf: 

 

Für die Straße Untertor ist eine Veränderung der Verkehrsführung zu prüfen. Der 

Veränderungsvorschlag (siehe Seite 20) beinhaltet, die gesamte Straße Untertor als 

Einbahnstraße zu definieren, die nur noch einen Zuflusspunkt (Klosterstraße) und 2 

Ausfahrtspunkte (Apothekergasse, KP Lange Straße) hat. Die Verkehrssituation ist in 

der Straße Untertor ist damit überschaubar geordnet und durch die Reduzierung der 

Anzahl der Fahrtrichtungen am KP Apothekergasse sicherer. 

Ein Bedarf für eine Einfahrt in die Straße Untertor am KP Lange Straße besteht 

vordergründig nicht. 

 



 23 

Vorschlag: Zukünftiger Verkehrsverlauf 

 

Für Zielverkehr (Anwohner) in den Abschnitt des Untertors zwischen Apothekergasse 

und KP Lange Straße ist die Zufahrt über die Klosterstraße eine Alternative. 

 
KP Lange Straße: Die Einfahrt in die Straße Untertor am KP soll zukünftig entfallen. 

 

Das Parken kann an allen bisherigen Standorten zulässig bleiben. An der südlichen 

Straßenseite ist jedoch die Parkrichtung der Fahrtrichtung anzupassen. Es ist somit 

auch auf der linken Seite der Straße das Parken zu ordnen. Das ist in 

Einbahnstraßen lt. StVO § 12 Abs. (4) zulässig. 

Im Sinne der Radfahrer ist eine Nutzung durch diese in beide Fahrtrichtungen zu 

prüfen. 

 

X 
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6.2.2.4 Verkehrsführung Obertor 

Die Straße Obertor ist Einbahnstraße und bildet eine wichtige Ausfahrt aus dem 

Stadtzentrum, darunter am KP Duderstädter Straße. An diesem KP öffnet sich 

besonders für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Bärenpark oder Duderstadt 

kommen, ein großzügiger Blick in das Stadtzentrum, doch die Erreichbar dessen ist 

nur über die Neue Straße oder die Amtsstraße möglich. 

Die aktuelle Verkehrsgestaltung sichert dem Obertor ein relativ ruhiges 

Verkehrsgeschehen. Gleichzeitig ermöglicht das hohe Verkehrsaufkommen auf der 

B 247 keine Veränderung der Verkehrsbeziehungen am Knotenpunkt. 

 

Nach Verkehrsfreigabe der geplanten OU Worbis besteht am KP Duderstädter eine 

stark veränderte Verkehrssituation. Hauptverkehrsrichtung wird die Achse 

Bahnhofstraße / Ohmbergstraße (L 1012) sein. 

Unter Beachtung dieser Veränderung besteht die Möglichkeit, die 

Verkehrsbeziehungen neu zu ordnen. Maßstab dafür sollte aber die Beibehaltung 

einer verkehrsberuhigten Situation im Verlauf Obertor sein (Festlegung einer 

Fahrtrichtung). Varianten für Veränderungen sind: 

·  Variante 1: Minikreisverkehr 

·  Variante 2: Veränderung der Verkehrsrichtung Obertor 
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Variante 1: Minikreisverkehr 

Die zukünftige Hauptverkehrsrichtung ist die L 1012. Duderstädter Straße und 

Obertor sind verkehrlich nachgeordnet. 

 

 

Mit dem Minikreisverkehr kann die Duderstädter Straße günstig angebunden werden. 

Für das Obertor ist nur die Zufahrt zu genehmigen. Die Ausfahrt aus dem 

Stadtzentrum ist über die Neue Straße und die Amtsstraße zu ordnen. 

Eine Lichtsignalanlage ist bei Variante 1 nicht erforderlich. 

Der Radverkehr kann auf der Fahrbahn geführt werden. Für Fußgänger sind 

Fußgängerüberwege zu markieren. 
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Variante 2: Veränderung der Hauptverkehrsrichtung am Obertor 

Der Knotenpunkt ist gegenüber seiner bestehenden Gestaltung so umzubauen, dass 

er der zukünftigen Hauptverkehrsbeziehung (L 1012) entspricht. Diese ist als 

Vorfahrtstraße zu beschildern. 

Die Zufahrt von der Bahnhofstraße in die Straße Obertor ist verkehrsgerecht zu 

gestalten. 

 

Unter Beachtung der zukünftigen Verkehrsstärken am Knotenpunkt ist eine 

Lichtsignalanlage nicht zwingend erforderlich. 

 

Bei den beiden Varianten können alle heute verfügbaren Parkstände in der Straße 

Obertor auch weiterhin genutzt werden. 
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6.2.2.5 Neue Straße 

Die neue Straße ist aktuell eine wichtige Zufahrt von der Bahnhofstraße zum 

Stadtzentrum und sie erschließt u. a. den REWE-Markt. Gleichzeitig wird sie gern als 

Parkstandort genutzt 

 

Perspektivisch wird im Zusammenhang mit der OU Worbis der Zubringer von dieser 

im Nahbereich des KP Bahnhofstraße / Neue Straße auf die Bahnhofstraße münden. 

Für die Neue Straße leitet sich daraus ab, dass sie eine erweiterte Funktion als 

Zufahrtstraße zum Stadtzentrum erhält. Diese zu sichern erfordert es besonders 

folgende Maßnahmen: 

·  Ausbau des KP Bahnhofstraße / Neue Straße in Form eines Kreisverkehrs 

·  Festlegung Parkverbot entlang der Straße (Wegfall von ca. 10 Stellplätzen) 

·  Umgestaltung des KP Neue Straße / Lange Straße / Obertor  

 
KP Neue Straße / Lange Straße / Obertor 

Zufahrt  
REWE 
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6.2.2.6 Knotenpunkt Lange Straße / Amtsstraße / Kirchgasse (Rossmarkt) 

Der Knotenpunkt sichert bereits heute den gesamten aus dem Stadtzentrum 

abfließenden Verkehr sowie den aus Richtung Amtsstraße zufließenden Verkehr. 

Diese Verkehrsfunktion wird sich im Zusammenhang mit den Maßnahmen in der 

Neuen Straße und am Obertor verstärken. 

  

Für den Komplex Rossmarkt (und Kaufeck) erfolgt ab 2008 eine städtebauliche 

Umgestaltung. 

Mit dieser sind u. a. folgende Verkehrsmaßnahmen zu sichern: 

·  Qualifizierung der Fahrbahnoberfläche (Sicherung aller Fahrprozesse), 

·  eindeutige bauliche Trennung zwischen Fahrbahnen und Gehflächen, 

·  Gewährleistung der erforderlichen Kurvenradien besonders an den 

Knotenpunkten Amtsstraße und Neue Straße 

·  Punktuelle Einordnung von Stellplätzen (baulich markiert) 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau im Bereich Rossmarkt / Kaufeck ist zu prüfen, 

ob dort zukünftig das Prinzip des „Shared Space“ umgesetzt werden kann.  

Damit ist das Ziel anzustreben, die verfügbare Verkehrsfläche, ohne restriktive 

Maßnahmen wie Beschilderung, durch alle Verkehrsteilnehmer gemeinsam zu 

nutzen. 

Die Machbarkeit von „Shared Space“ ist kurzfristig zu prüfen, um daraus 

resultierende bauliche Maßnahmen (Wegfall der Straßenborde, Einsatz 

unterschiedlicher Pflaster, Einbeziehung privater Flächen u. a.) vor dem Baubeginn 

zu entscheiden. 
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6.2.2.7 Bergstraße / Braustraße 

Die als Umfahrung der Fußgängerzone „Lange Straße“ dienende Trasse „Bergstraße 

/ Braustraße“ weist gestalterisch und in ihrer Nutzung Reserven auf. Mögliche 

Stellplätze sind objekt- oder personengebunden. Längere Abschnitte der Straße sind 

mit Halte- oder Parkverbot belegt. 

  
Beginn Braustraße ab Bergstraße Braustraße in Richtung Friedensplatz 

  
Der Straßenabschnitt ist nach den städtebaulichen Kriterien der Innenstadt zu 

sanieren. Bestandteile der Sanierung sollten u. a. sein: 

·  Neuer Straßenbelag und neue Borde; 

·  Einordnung von zeitlich begrenzten Stellplätzen für Anwohner, Kunden und 

Besucher der anliegenden Ämter. 

 

6.2.2.8 Verkehrsberuhigter Bereich StVO § 42 Abs. (4a) 

Als verkehrsberuhigter Bereich ist aktuell die Schlaggasse ausgewiesen. 

 

Diese Straße ist für den Kraftfahrzeug-Verkehr eine Sackgasse und sie hat nur eine 

geringe verkehrliche Bedeutung (Anliegerverkehr). 
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Es ist bereits definiert, dass ein Teilstück der Langen Straße ebenfalls als 

verkehrsberuhigten Bereich zu widmen ist. 

Ergänzend zu den Maßnahmen der 30 km Zonen sollten im Stadtzentrum weitere 

Straßen als verkehrsberuhigter Bereich eingestuft werden. Das hat unter der 

Zielstellung zu erfolgen, dass möglichst eine zusammenhängende Verkehrsfläche 

entsprechend gewidmet wird. 

Der nachfolgend markierte Bereich wird vorgeschlagen: 

 

Er umfasst die Lange Straße zwischen Untertor und Friedensplatz sowie die 

Schlaggasse. 

Eine Widmung als verkehrsberuhigter Bereich für ausgewählte Wohngebiete an der 

Peripherie der Stadt, ist im Rahmen einer Einzelprüfung zu entscheiden. 

Für die im Stadtzentrum festzulegenden verkehrsberuhigten Bereiche bestehen 

bereits die baulichen Bedingungen. Damit kann gewährleistet werden, dass die 

gesamte Verkehrsfläche durch alle Verkehrsteilnehmer genutzt werden kann. 

Die durch Kraftfahrzeuge und Radfahrer einzuhaltende Schrittgeschwindigkeit 

beruhigt den Verkehrsablauf 

 



 31 

6.2.2.9 Fußgängerüberweg Nordhäuser Straße 

In Bereich des Kreisverkehrs in der Nordhäuser Straße erfolgen zahlreiche 

Querungen durch Fußgänger und Radfahrer, die durch den bestehenden starken 

Kfz.-Verkehr erschwert werden und ein Sicherheitsrisiko darstellen. 

Maßnahme: An beiden Seiten des Kreisverkehres sind zur Querung der Nordhäuser 

Straße Fußgängerüberwege (StVO §41 (3) Zeichen 293 zu markieren. 

 
Kreisverkehr Nordhäuser Straße: Lage für Verlauf Fußgängerüberweg (Westseite) 
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7 Radwegenetz 

7.1 Grundanforderungen an das Radwegenetz 

Das Fahrrad hat in den vergangenen Jahren seine Rolle im Mobilitätsprozess stark 

verbessert. Das betrifft sowohl das Radfahren innerorts als auch außerorts. 

Grundlage für diese Entwicklung war u. a. der wachsende Umfang der Radwege. 

Mit dem „Nationalen Radverkehrsplan 2002-2012“ des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen wurden weitere umfangreiche Maßnahmen zur 

Förderung des Radverkehrs definiert. 

Für Thüringen sind wesentliche Maßnahmen mit dem „Radverkehrskonzept für den 

Freistaat Thüringen“4 definiert. 

Orientiert wird darin besonders darauf, dass durch eine verbesserte Infrastruktur die 

Verkehrsteilnehmer motiviert werden sollen, besonders für kürzere Alltagswege vom 

Auto aufs Rad umzusteigen. Deshalb soll das Fahrrad voll in der regionalen und 

kommunalen Verkehrsplanung berücksichtigt werden. 

Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – ERA 95“ sind dabei die 

praxisorientierte Handlungshilfe. 

 

7.2 Analyse des Radverkehrs in Worbis 

In Worbis wird recht umfangreich das Fahrrad zur Erreichung der unterschiedlichen 

Ziele genutzt. Stimuliert ist das 

·  durch die relativ kurzen Wegstrecken innerhalb des Stadtgebietes, 

·  durch zahlreiche straßenverkehrliche Anordnungen, die eine Benutzung der 

öffentlichen Straßen und Wege benennen und 

·  durch leistungsfähige Radwege an einzelnen Straßen (u. a. Nordhäuser 

Straße). 

                                                 
4 Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien, Juni 2008 
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Radweg entlang der Nordhäuser Straße 

Im Rahmen der Verkehrserhebung am 10.10.2007 wurden an den 5 Knotenpunkten 

insgesamt 260 Radfahrer erfasst. Das ist ein Anteil von knapp 1 % an den dort 

insgesamt erfassten Fahrzeugen. 

Eine exakte quantitative Aussage für den Umfang des Radfahrens in Worbis ist das 

aber nicht, da 

·  Knotenpunkte mit einem besonders hohen Radfahreranteil nicht Bestandteil 

der Zählung waren (u. a. Lange Straße / Schlaggasse) und 

·  Radfahrer oft nicht die vorgegebenen Fahrtrichtungen und Straßen nutzen, so 

dass eine Erfassung erschwert bzw. nicht möglich ist. 

 

Probleme bei der Nutzung des Fahrrades in Worbis und Reserven bei der Erhöhung 

des Radverkehrs am Gesamtverkehr sind: 

·  es besteht kein geschlossenes Gesamtwegenetz, 

·  der Anteil der Wege mit gemeinsamer Nutzung durch Fußgänger und 

Radfahrer ist zu hoch, 

·  Wege mit gemeinsamer Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer 

entsprechen in der Breite nicht den Richtlinien, 

·  an einzelnen Hauptstraßen fehlen Radwege, 

·  das Radwandernetz und die Radwegeverbindungen zu den 

Nachbargemeinden sind lückenhaft und haben nicht die erforderliche 

Anbindung an die innerstädtischen Radwege. 
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Schlussfolgernd daraus erfolgt ein Teil des Radverkehrs nach den subjektiven 

Vorstellungen der betreffenden Personen. Besonders die unberechtigte Nutzung von 

Gehwegen ist zu nennen. 

  
Unberechtigte Nutzung des Gehweges durch Radfahrer in der Duderstädter Straße 

 

7.3 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Worb is 

7.3.1 Nutzung von innerstädtischen Hauptverbindungs straßen 

Die im Punkt 5.2 genannten innerstädtischen Hauptverbindungsstraßen haben eine 

Verkehrsstärke, die wesentlich unter den Kriterien für das Anlegen eigenständiger 

Radfahrstreifen oder Radwegen (ab ca. 10.000 Kfz./24 h) liegt. 

Unabhängig davon wurde die Problematik entlang der Nordhäuser Straße zu 

Gunsten der Radfahrer durch einen Radweg gelöst. 
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Für die anderen Hauptverkehrsstraßen ist wie folgt zu verfahren: 

Bahnhofstraße: 

·  zurzeit keine bauliche Lösung möglich 

·  nach Fertigstellung der OU Nutzung der Fahrbahn durch Radfahrer im 

Mischverkehr 

Duderstädter Straße: 

·  zurzeit keine bauliche Lösung möglich 

·  Genehmigung der Nutzung der Gehwege durch Radfahrer (obwohl die 

vorhandenen Gehwegmaße nicht die erforderlichen 2,50 m aufweisen) 

·  nach Fertigstellung der OU Nutzung der Fahrbahn durch Radfahrer im 

Mischverkehr 

7.3.2 Nutzung sonstiger innerstädtischer Straßen 

Auf dem übrigen innerstädtischen Straßennetz bestehen Verkehrsstärken, die 

Mischverkehr der Radfahrer mit dem motorisierten Verkehr vertretbar macht. 

Die ERA 95 orientiert: „Radfahrer sollten in Erschließungsstraßen grundsätzlich im 

Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden.“ 

Grundbedingung für die Sicherheit der Radfahrer ist dabei, dass ein möglichst 

niedriges Geschwindigkeitsniveau für den Kraftfahrzeugverkehr besteht.  

Mit den Festlegungen im Punkt 5.4.2 wurden entsprechende Maßnahmen definiert.  

 

Daraus abgeleitet werden vorgeschlagen: 

Untertor: 
·  Mischverkehr mit Kfz.; 
·  Beibehaltung des 

Fahrradverkehrs in der 
Gegenrichtung der 
Einbahnstraße; 

 
·  Keine Nutzung des Gehweges 

durch Radfahrer zulassen; 
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Lange Straße (zwischen Untertor 
und Bergstraße) 
·  Aufhebung des gemeinsamen 

Geh- und Radweges; 
·  Radfahrer nutzen die Fahrbahn 

gemeinsam mit den 
Kraftfahrzeuge 
(verkehrsberuhigter Bereich) 

·  Beachten: Schrittgeschwindigkeit 

 
 
Lange Straße (zwischen Untertor 
und Bergstraße 
·  Wenn Umwidmung des 

Fußgängerbereichs in einen 
verkehrsberuhigten Bereich 
erfolgt, dann Nutzung der Straße 
durch Radfahrer gemeinsam mit 
allen Verkehrsteilnehmern. 

·  Beachten: Schrittgeschwindigkeit  
·  Wenn es Fußgängerbereich 

bleibt, dann Sondernutzung 
Radfahrer beibehalten. 

 
 
Elisabethstraße (zwischen 
Ohmbergstraße und Jägerstraße): 
·  Aufhebung des gemeinsamen 

Geh- und Radweges wegen 
unzureichender Gesamtbreite) 

·  Radfahrer nutzen Straßen 
gemeinsam mit Kraftfahrzeugen 
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Klosterstraße: 
·  Fortführung des gemeinsamen 

Geh- und Radweges bis zum 
Kreisverkehr in der Nordhäuser 
Straße 

·  Nach Fertigstellung der OU 
Worbis: Aufhebung des 
gemeinsamen Geh- und 
Radweges Klosterstraße 

 
 
Fahrradstraße Nordhäuser Straße: 
·  Umstufung zu einem 

verkehrsberuhigtem Bereich 

 
 

7.3.3 Sonstiges Maßnahmen Radverkehr 

7.3.3.1 Radweg Obertor: 

Der die Obertor querende Radweg nutzt Gassen, die für Fußgängerverkehr geeignet 

sind aber nicht für Mischverkehr. Ein zwingender Bedarf der Radwegenutzung 

besteht nicht. 

  

Maßnahme: Abbau der Wegweisung 
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7.3.3.2 Radweg Park Amtsstraße / Elisabethstraße 

Der Radweg verläuft zwischen der Elisabethstraße und Obertor und durchquert dabei 

den Park und Spielplatzbereich. Mit der Festlegung von 30 km Zonen im Umfeld des 

Parks, kann der Radverkehr die umliegenden Straßen nutzen. 

 

 

 
 

Teilabschnitt aus Ri. Obertor Endstück Elisabethstraße 

Maßnahme: Umstufung zum Sonderweg „Fußgänger“ Zeichen 239 

Obertor  

Elisabethstraße 
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7.3.4 Radwegegrundnetz:  

Auf der Grundlage der vorhandenen Radwege bzw. Rad-Nutzungsmöglichkeiten 

sowie der vorgeschlagenen Maßnahmen, steht in der Ortslage Worbis ein 

umfangreiches Radwegenetz bereit, dass die Erreichung aller wesentlichen Ziele mit 

dem Fahrrad gewährleistet. 

Nach Fertigstellung der OU und der daraus resultierenden weiteren Reduzierung des 

Verkehrs auf den innerstädtischen Hauptverkehrswegen kann das 

Radwegegrundnetz erweitert werden. 

Maßnahme: Bestätigung des definierten innerstädtischen Radwegegrundnetzes 

 

 

Straße mit Radweg oder Geh-Radweg 
Straße mit Mischverkehr 
Teil des Radwegegrundnetzes wenn OU verkehrswirksam 
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7.3.5 Radwege-Verbindungen 

7.3.5.1 Bestand Radwege-Verbindungen 

Ergänzend zu den innerörtlichen Radwegen sind die Verbindung zu den 

Nachbarorten und das Radwandernetz auszubauen.  

Aktuell ist Worbis innerhalb des Radwandernetzes des Landkreises Eichsfeld und bei 

den Verbindung zu den Nachbarbundesländern mit Nachholbedarf belastet. 

In Richtung Leinefelde wird ein Radweg ausgewiesen, der über den Höhenzug Klien 

führt und damit aufgrund der Höhendifferenz nur bedingt nutzbar ist. Ergänzend ist 

der Wirtschaftswege zwischen Worbis und Breitenbach im Verlauf der Ortsumgehung 

Leinefelde (B 247) als Radweg ausgeschildert Auch hier ist die Nutzung durch die 

bestehenden Höhendifferenzen eingeschränkt. 

Die Befahrung der L 3080 zwischen Worbis und Breitenbach ist durch den starken 

Kfz.-Verkehr für Radfahrer mit Risiken verbunden und ebenfalls nicht 

familientauglich. 

In Richtung Kirchworbis besteht entlang der L 3080 ein gut nutzbarer Radweg. 

Ergänzend dazu können landwirtschaftliche Wege durch Radfahrer genutzt werden, 

darunter in Verlängerung der Straße am Stadion in Richtung Kirchworbis und die 

Kirschallee. 

  

Verbindungsweg ab der Straße Am Stadion in 
Richtung Kirchworbis 

Kirschallee südlich von Worbis zwischen 
Industriestraße und Neumühle (dort Anbindung an 

den Radweg der L 3080) 
 

Zur Verbesserung der regionalen Radwege-Infrastruktur sind in Zusammenarbeit mit 

dem Straßenbauamt Nordthüringen zu sichern: 
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7.3.5.2 Radweg Worbis / Breitenbach 

Alternativ zum bestehenden Radweg parallel zur B 247 (Ortsumgehung) sind als 

neue, allgemein nutzbare Radwege zwischen Worbis und Breitenbach zu prüfen: 

·  Variante 1 (braune Linie): Bau eines Radweges auf der ehemaligen 

Eisenbahntrasse 

·  Variante 2 (blaue Punktlinie): Bau eines Radweges parallel zur L 3080 

 

 

 
Möglicher Trassenverlauf der Radwege-Varianten zwischen Worbis und Breitenbach 

 

Die Anbindung des Radweges an die Ortslage Worbis und die Fortführung in 

Richtung Alternativer Bärenpark ist unter Beachtung des Verlaufs der OU Worbis zu 

entscheiden. 
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7.3.5.3 Radweg Worbis / Wintzingerode 

Als Teil eines zukünftigen Radwanderweges zwischen Leinefelde-Worbis und 

Duderstadt (Vorschlag) ist als Teiletappe die Verbindung zwischen Worbis und 

Wintzingerode zu realisieren. 

Im Radverkehrskonzept des Freistaates Thüringen ist diese Verbindung als Teil des 

Radweges zwischen Worbis/B 80 und der Landesgrenze zu Niedersachsen genannt 

und seine Realisierung im Rahmen der Klasse A 20 bis zum Jahre 2020 

eingeordnet5. 

 
Kartenauszug aus: Radverkehrsprogramm Freistaat Thüringen, 

Abb. 3.1 „Zielkonzept für das radtouristische Landesnetz“ 

 

Für die konkrete Umsetzung stehen 2 Varianten zur Entscheidung (Karte Seite 39): 

·  Variante 1 (braune Linie): Bau eines Radweges als straßenbegleitender Weg 

an der OU Worbis und Nutzung dieses als gemeinsamer Wirtschafts- und 

Radweg (Aussage im Radwegekonzept des Freistaates Thüringen: Radweg 

auf ehemaliger Eisenbahnstrecke). Da die OU in Teilabschnitten auf der 

ehemaligen Eisenbahnstrecke verläuft, ist die Trasse des Radweges 

abweichend davon festzulegen. 

                                                 
5 Radverkehrskonzept Freistaat Thüringen, Anlage 2 „Bauprogramm Radverkehrsanlagen an Bundes- und 
Landesstraßen“, Stand Mai 2008 
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·  Variante 2 (blaue Punktlinie): Ausbau der Straße Wiesengrund und 

Fortführung als Radweg bis zur Anbindung an die heutige B 247 (nach 

Fertigstellung der OU Worbis). 

 

·    
Möglicher Trassenverlauf der Radwege-Varianten zwischen Worbis und Wintzingerode 

Die konkrete Trassenwahl hat unter Beachtung der Planung und Realisierung der 

Ortsumgehung Worbis zu erfolgen. 

 

Die Nutzung der Duderstädter Straße ist wegen der bestehenden Kurvigkeit und 

Längsneigung der Straße im Teilabschnitt westlich des Alternativen Bärenparks in 

Richtung Wintzingerode nicht als Radweg (Radwanderweg) auszuweisen. Das wäre 

erst wieder im Flachbereich der Straße zu empfehlen, wobei auch dort ein 

eigenständiger Radweg den Vorzug darstellen sollte. 

 



 44 

8 Ruhender Verkehr 

8.1 Ausgangssituation 

Mit der Parkraumzählung am 10.10.2007 wurde nachgewiesen, dass insgesamt die 

im zentralen Stadtbereich zur Verfügung stehenden Stellplätze den Bedarf für den 

ruhenden Verkehr sichern können. 

Die trotzdem bestehende kritische Bewertung der Gesamtsituation durch die 

Fahrzeugführer und ansässigen Gewerbetreibende resultiert aus dem Bedarf für 

einzelne, zentralgelegene Stellplätze, besonders für die 25 Stellplätze in der Langen 

Straße (zwischen KP Jägerstraße und KP Bergstraße). 

 
Verkehrssituation Lange Straße: Parker, Parksuchverkehr und durchfließender Verkehr 

Daraus resultieren kurzzeitig kritische Verkehrssituationen, wie auf dem Foto erfasst. 

Durch die zeitlich begrenzten zulässigen Parkzeiten sowie die oft relativ kurze 

Aufenthaltsdauer im Zentrum, besteht ein schneller Umschlag bei den parkenden 

Fahrzeugen, so dass sich die Gesamtlage meist kurzfristig entspannt (siehe unten). 

 
Verkehrssituation Lange Straße: zeitlich 5 Minuten verlagert zum oberen Bild 



 45 

Die Parksituation ist unter Beachtung der räumlichen Maße des Stadtzentrums von 

Worbis zu bewerten. Bei einer Ost-West-Ausdehnung zwischen Untertor und Obertor 

von knapp unter 900 m und einer Nord-Süd-Ausdehnung zwischen Elisabethstraße 

und Bahnhofstraße von maximal 450 m bestehen relativ kurze Wege zu den 

einzelnen Zielen.  

 

 

Innerhalb diese Gebietes stehen etwa 300 öffentlich nutzbare Stellplätze zur 

Verfügung, darunter etwa 220 Stellplätze ohne personenbezogene Einschränkungen. 

Damit sind im Stadtzentrum ausreichende Alternativen gegenüber den wenigen 

zentralen Stellplätzen in der Langen Straße gegeben. 

Zusätzlich befinden sich an der Peripherie des Zentrums weitere Stellplätze, von 

denen ebenfalls nur kurze Wege bis zu den Zentrumszielen bestehen. 

Defiziten bestehen aber bei den Stellplätzen für Einpendler, da nicht alle ansässigen 

Firmen diese auf Firmengeländen bereitstellen. Pendler nutzen deshalb zum Teil 

auch die Stellplätze, die für Einkaufskunden oder Besucher der Stadt vorgehalten 

werden. 

Objektbezogene Besucherplätze bestehen nur in wenigen Fällen. Zum Teil ist Ihre 

Anzahl aber nicht ausreichend oder es erfolgt eine Teil-Nutzung durch Beschäftigte. 
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8.2 Maßnahmen ruhender Verkehr 

8.2.1 Parkplätze Amtsstraße 

  
Parkbereich Verwaltung Öffentlicher Parkbereich 

 

Der Gesamtkomplex westlich der Amtsstraße ist zu einem einheitlichen Parkplatz 

umzugestalten, der als Hauptparkplatz des Stadtzentrums für Einkaufspendler und 

Touristen fungiert. Eine sehr begrenzte Anzahl der Stellplätze ist für Bedienstete der 

Ämter zu binden. 

Im Rahmen der Neugestaltung und bei der zukünftigen Nutzung sind zu sichern bzw. 

festzulegen: 

·  Herstellung einer einheitlichen befestigten Fahrbahnoberfläche 

·  Parkstandsordnung (baulich) 

·  Zentrale Zu- und Ausfahrt 

·  Städtebauliche Gestaltung 

·  Parkzeit öffentliche Stellplätze: maximal 3 h 

·  Zweckbindung Ämter-Stellplätze: Mo bis Do 07 - 17 Uhr, Fr. 07 – 11 Uhr 

·  Wegweisung 

 

8.2.2 Friedensplatz 

Der Friedensplatz bildet die grüne Insel im Stadtzentrum Worbis.  

Das schattenspendende Großgrün und zahlreiche Sitzgelegenheiten ermöglichen 

den Aufenthalt. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Parkplatz für die Besucher des 

Stadtzentrums. Die Anordnung und das Niveau der Stellplatz entspricht aber nicht 

der städtebaulichen Funktion des Friedensplatzes. 
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Parken auf Gehweg (Westseite) Parken auf Gehweg (Ostseite) 

Durch das Teil-Beparken der Gehwege werden die Aufenthaltsqualität und 

Begehbarkeit des Platzes stark eingeschränkt. 

Maßnahmen: 

·  Im Rahmen einer Gesamtgestaltung des Friedensplatzes sind die Stellplätze 

am Standort in einer zum Umfeld passenden städtebaulichen Form zu ordnen. 

·  Die Stellplatzordnung ist mit baulichen Mitteln (keine Farbmarkierung) 

herzustellen. 

·  Es ist eine eindeutige Trennung zwischen den Verkehrsflächen (fließender 

und ruhender Verkehr) und den Gehwegen zu sichern. 

 

8.2.3 Untertor: 

Das Parkniveau in der Straße Untertor ist städtebaulich kritisch zu bewerten Das 

betrifft besonders die Stellplätze an der Nordseite (zwischen den Bäumen), die 

baulich nicht gestaltet wurden. 
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Unter Beachtung der vorgeschlagenen Verkehrsführung (Punkt 6.2.2.3) und im 

Rahmen einer städtebaulichen Sanierung der Straße, sind die Stellplätze in einer 

neuen Qualität zu sichern. 

·  Die Stellfläche an der Nordseite der Straße ist (bei Erhaltung und Sicherung 

der Bäume) zu ebnen. 

·  Die an der Nordseite zu beparkenden Flächen sind eindeutig zu definieren 

und zu markieren. 

·  Im Rahmen des Ausbaus der Straße sind die Stellplätze an der Südseite 

baulich zu markieren (aktuelle Variante mit der farblichen Markierung kann bis 

zur Straßensanierung verbleiben). 

 

8.2.4 Schlaggasse: 

Der Parkplatz in der Schlaggasse wurde baulich im Rahmen der Straßengestaltung 

gegenüber der Fahrbahn abgegrenzt. Bezogen auf die Nutzung der vorhandenen 

Stellplätze fehlt eine eindeutige Ordnung. 

 
Parkplatz Schlaggasse: Hinweis auf private Teilnutzung 

Es sind zu sichern: 

·  Stellplatzkonkrete Trennung zwischen öffentlicher und privater Nutzung. 

·  Festlegung der öffentlichen Nutzung (Vorschlag: 1 h von 08 bis 17 Uhr) 
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8.2.5 Busbahnhof: 

Am Busbahnhof ist eine unterschiedliche Parkdauer festgelegt. Wenige Stellplätze 

dürfen maximal 2 Stunden genutzt werden. Der Großteil ist zeitlich unbegrenzt. 

Damit werden diese Stellplätze vorwiegend durch Berufspendler genutzt. 

 
Aktuell mögliche Parkdauer: links 2 h, rechts unbegrenzt 

·  Zur Sicherung eines erweiterten Stellplatzangebotes für die Besucher der 

Stadt, sind für den Gesamtbereich einheitliche maximale Parkdauerzeiten 

festzulegen (Vorschlag: 3 h). Diese Maßnahme ist zeitlich wirksam zu 

machen, nachdem alternative Angebote für Berufspendler geschaffen wurden. 

·  Der Parkplatz ist in die Wegweisung aufzunehmen. 

 

8.2.6 Neue Straße: 

Durch die erweiterte Verkehrsfunktion der Neuen Straße (siehe Punkt 6.2.2.5) ist 

nach Verkehrsfreigabe der OU Worbis das Parken in der Straße nicht mehr zu 

zulassen. 

 

Es ist ein eingeschränktes Haltverbot (Zeichen 286) für beide Fahrtrichtungen 

festzulegen. 
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8.2.7 Mittelstraße: 

In der Mittelstraße sind die vorhandenen und markierten 13 Stellplätze zeitlich 

unterschiedlich nutzbar. Neben einer Nutzungsdauer von maximal 1 Stunde ist auch 

ein zeitlich unbegrenztes Parken möglich. 

·  Unter Beachtung des realen Bedarfs von Anliegern ist ein Teil der aktuell in 

der Parkdauer nicht definierten Stellplätze dafür zu binden. 

 

 
Bereich für mögliche Anlieger-Stellplätze in der Mittelstraße 

 

8.2.8 Braustraße: 

Die Bereitstellung von Stellplätzen für Besucher der ortsansässigen Ämter ist nicht 

bedarfsgerecht. Neben der Nutzung der öffentlichen Stellplätze am Busbahnhof, ist 

eine erweiterte Sicherung im Zentrumsbereich erforderlich. 

·  Maßnahme: 

Im Zusammenhang mit der im Punkt 6.2.2.7 genannten Sanierung der 

Braustraße, ist die Bereitstellung von Stellplätzen für Besucher der Ämter zu 

ordnen. 
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Dabei sollte eine unter Nutzung der in der Grafik dargestellten Standorte eine 

Konzentration erfolgen, mit einer zeitlichen Begrenzung von 1 Stunde. 

 

Die mikrostandörtliche Einordnung hat in Übereinstimmung mit dem Stellplatzbedarf 

des Wohngebäudes Nr. 1 (Teilabriss und Sanierung geplant). 

 

8.2.9 Pendler-Stellplätze: 

8.2.9.1 Bahnhofsgelände 

·  In Abstimmung mit dem Flächenbedarfs für den Neubau des Zubringers der 

OU Worbis und eines geplanten Neubaus im Bereich Handel (REWE) sind im 

Bereich des ehemaligen Bahnhofgeländes (Gleisbereich, Laderampe) 

Pendler-Stellplätze zu bauen. 
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8.2.9.2 Tom-Mutters-Straße 

·  Unter Beachtung des Bedarfs der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis (u. a. Tom-

Mutters-Wohnstätte) sowie des möglichen Bedarfs von Anwohnern im Bereich 

Elisabethstraße, 

 

ist die Zweckbindung von Stellplätzen für Pendler im östlichen Abschnitt der 

Tom-Mutters-Straße zu prüfen (z. B.: Zweckbindung für Anwohner nur 

zwischen 18:00 und 06:00 Uhr). 

8.2.9.3 Am Gehege 

Die vorhandene Stellplatz-Kapazität im Bereich Am Gehege ist als Pendler-Stellplatz 

zu aktivieren. Der Stellplatz ist in die Wegweisung einzubinden und es ist eine 

vollständige öffentliche Nutzung der Fläche zu sichern. 

 

8.2.9.4 Nordhäuser Straße 

 

Im Zusammenhang mit der Präzisierung der 

Flächennutzung an der südlichen Seite der 

Nordhäuser Straße zwischen Breitenbacher Straße 

und Straße der Einheit, ist der Umfang der dort 

öffentlich nutzbaren Stellplätze zu erhöhen. Die 

Parkfläche ist zu erweitern. 
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8.2.10 Zulässige Parkdauer: 

Je nach Lage und Funktion der einzelnen öffentlichen Parkstandorte ist eine 

differenzierte zulässige Parkdauer festzulegen. 

Das zeitlich eingeschränkte Parken ist einheitlich auf den Zeitraum von 08:00 Uhr bis 

17:00 Uhr (statt bisher 18:00 Uhr) zu begrenzen. Außerhalb dieses Zeitrahmens ist 

das Parken der davon betroffenen öffentlichen Stellplätze ohne zeitliche Begrenzung 

möglich. 

 

Für folgende Standorte ist eine maximale Parkdauer festzulegen: 

Parkstandort Maximale Parkdauer 

Untertor (Straßenparkplätze) 2,0 h 

Untertor (zwischen den Bäumen) ohne Zeitbegrenzung 

Lange Straße (zw. Jägerstr. u. Bergstr.) 1,0 h 

Lange Straße (Höhe Friedensplatz) 1,0 h 

Friedensplatz 1,0 h 

Amtsstraße 3,0 h 

Jägerstraße 2,0 h 

Busbahnhof 3,0 h 

Obertor 2,0 h 

Kirchstraße 1,0 h 

Neue Straße (bis Fertigstellung OU Worbis) 1,0 h 

Schlaggasse (Parkplatz) 2,0 h 

Mittelstraße 2,0 h 

Braustraße (öffentliche Stellplätze) 1,0 h 
 

Für die übrigen Stellplätze sind keine zeitlichen Begrenzungen festzulegen. 
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9 Alternativer Bärenpark Worbis 

Der „Alternative Bärenpark Worbis“ bildet die touristische Hauptattraktion der Stadt. 

In den 12 Jahren seines Bestehens zählte er bereits über 800.000 Besucher aus 

dem gesamten Bundesgebiet. 

 

Neben dem gut ausgebauten 

Parkplatz nördlich der B 247 wird 

durch die Besucher auch die große 

Freifläche südlich der B 247 zum 

Parken genutzt. Diese entspricht 

insgesamt nicht den 

Anforderungen an einen Parkplatz, 

der der Bedeutung des 

„Alternativen Bärenparks“ gerecht 

wird. 

 

Zur weiteren Verbesserung der infrastrukturellen Anbindung des Alternativen 

Bärenparks Worbis sind u. a. folgende Maßnahme zu unterstützen bzw. zu sichern: 

·  Sanierung der Freifläche mit folgenden Zielen: 

o Befestigung eines Großteils der Fläche, 

o Festlegung und Markierung einer Parkstandsordnung, die eine optimale 

Beparkung fördert, 

 

Ausgebauter  
Parkplatz 

Auszubauender  
Parkplatz 
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·  Neugestaltung der Zu- und Ausfahrt an der B 247: 

�  Einordnung Linksabbiegerspur aus Richtung Worbis 

�  Umbau der Anbindung, darunter 

o Reduzierung der Längsneigung an der Zu-/Ausfahrt-Rampe 

o Verbesserung der Sichtverhältnisse 

 

 

10. Wegweisung 

10.1 Stand und Bewertung der Wegweisung 

Im Stadtgebiet Worbis besteht eine umfassende Wegweisung. Neben der 

Wegweisung lt. StVO an den öffentlichen Straßen (Zeichen 401 bis 440), die im 

Rahmen des Verkehrskonzeptes Worbis nicht behandelt wird, sind zahlreiche 

innerörtliche Ziele in die Wegweisung der Stadt integriert.  

Es werden unterschiedliche Wegweiser genutzt, die sich entweder vorrangig an 

Fahrzeugführer oder an Fußgänger richten. 

 

Wegweisung für Fahrzeugführer: 
Nordhäuser Straße aus Richtung West 
vor dem Polizei-KP 
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Wegweisung für Fußgänger: 
Hübenthal-Straße in Richtung KP Lange 
Straße / Untertor / Jägerstraße 

 

Schwächen der Beschilderung sind u. a.: 

·  Unterschiedliche Benennung gleicher Ziele: Zentrum bzw. Innenstadt 

·  Unterschiedliche Farbgebung gleicher Ziele 

·  Haupt- und Unterziel getrennt ausgewiesen (Landratsamt und 

Straßenverkehrsamt) 

·  Zu viele Wegweisungen in Richtung Zentrum 

 

Zum Teil sind die Tabellenwegweiser mit Informationen überladen. Eine Erfassung 

der Ziele durch den Fahrzeugführer ist damit stark eingeschränkt.  

 

Wegweiser in der Duderstädter Straße 

mit insgesamt 25 Informationen 

Zum Teil besteht am Standort der Beschilderung durch die Entwicklung der dort 

befindlichen Bäume eine sehr späte Erkennung des Wegweisers. 
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Wegweiser in der Duderstädter Straße 

Insgesamt wird dem Verkehrsteilnehmer bzw. Besucher in Worbis, trotz der 

genannten Einschränkungen, das Erreichen wesentlicher innerstädtischer Ziele 

durch die bestehende Wegweisung erleichtert. 

Eine Aktualisierung ist jedoch erforderlich. Je nach Standort sind die Veränderungen 

kurzfristig möglich oder erst nach Realisierung der OU Worbis. 

Bezogen auf die Reduzierung der Wegweisung ist zu berücksichtigen, dass die 

Einwohner von Worbis einen sehr geringen Bedarf an einer Wegweisung zu 

innerstädtischen Zielen haben. Bei Besucher besteht dagegen ein wesentlich 

höherer und inhaltlich abweichender Bedarf. 

 

10.2 Maßnahmen zur Aktualisierung der Wegweisung 

10.2.1 Grundlagen der Wegweisung 

Die Aktualisierung der innerstädtischen Wegweisung hat auf folgenden Grundlagen 

zu erfolgen: 

·  Straßenverkehrsordnung (StVO) 

·  Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen 

(RWB 2000), FGSV 329 

·  Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Fußgängerverkehr 

(M WBF) Ausgabe 2007, FGSV 

·  Richtlinien für touristische Hinweise an Straßen (Rth 88/03, geändert 2003) 

·  Richtlinien für touristische Beschilderung 2008 (RTB), FGSV 

·  Touristische Beschilderung in Thüringen: 
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o Teil 1: Ergänzende Maßgaben zur Verwendung des Zeichens 386 

StVO (RWB-TH) 

o Teil 2: Richtlinien zur nichtamtlichen Beschilderung in Thüringen 

(RNB-TH) 

o Richtlinie zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Thüringen 

(ThürRadWW-RL)6 

Die sich aus den genannten gesetzlichen und fachlichen Grundlagen ergebenen 

konkreten Möglichkeiten zur Anwendungen nach Form, Farbe und Inhalt sind unter 

Beachtung der Spezifik von Worbis umzusetzen. 

Die bereits praktizierte unterschiedliche Schilder-Auswahl für die Wegweisung für 

Kraftfahrer an den wesentlichen Straßen und für die von Fußgänger im Stadtzentrum 

(und für ausgewählte touristische Ziele) ist fortzusetzen. Die Farbgebung sollte aber 

vereinheitlicht werden: 

·  Wichtige innerörtliche Ziele: Grundfarbe weiß, Schrift schwarz 

·  Touristische Hinweise  Grundfarbe braun, Schrift weiß 

 

10.2.2 Grundsätze und Inhalt der Wegweisung 

Die Beschilderung ist unter Beachtung folgender Maßstäbe durchzuführen: 

Einheitlich   Inhalt, Gestaltung 

Erkennbarkeit sichtbar bei jedem Wetter, freie Sicht 

Lesbarkeit  entsprechende Farb- und Schriftwahl 

Anordnung  weites Ziel oben, nahes Ziel unten 

Kontinuität  Wegweisung bis zur Erreichung des Zieles 

 

Je nach Standort sind die auszuweisenden Ziele differenziert festzulegen. Dazu 

sollte ergänzend zum Verkehrskonzept ein standortkonkretes Beschilderungskonzept 

erstellt werden. Diesem sind nachfolgende Aussagen zu Grunde zu legen: 

·  Zur Begrenzung der Anzahl der Informationstafeln je Standort sind ergänzend 

an ausgewählten Standorten Informationstafeln oder Stadtpläne mit 

Detailinformationen aufzustellen. Standortvarianten dafür sind: 

o KP-Bereich Lange Straße / Jägerstraße / Dr.-August-Hübenthal-Straße 

o Bereich Rossmarkt 

o Busbahnhof 

                                                 
6 Veröffentlicht als Anlage 1 des Radverkehrskonzeptes Freistaat Thüringen 
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o Eingangsbereich „Alternativer Bärenpark“ 

 

 

·  Ziele, die von Parkplätzen an der Peripherie auf kurzem Weg erreicht werden 

können, sind nicht zusätzlich in die Wegweisung in Richtung Zentrum 

einzuordnen. Das betrifft z. B. die Landes- und Kreisverwaltungen (Parkplatz 

Busbahnhof) und das Rathaus (Parkplatz Amtsstraße). 

·  Im Verlauf der Breitenbacher Straße, der Bahnhofstraße, der Duderstädter 

Straße und der Nordhäuser Straße ist durch eine Zielbündelung eine 

Reduzierung der Anzahl der Schildsegmente zu sichern. Das betrifft 

besonders den sich selbsterklärende Begriff 

Zentrum  (oder Innenstadt) 

in dem sich mehrere, nicht zu nennende Unterziele vereinen. 
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10.2.3 Standorte der Wegweisung 

10.2.3.1 Standorte und Inhalt der Wegweisung an Hauptverkehrsstraßen (siehe 

Anlage 2): 

Ziel Richtung der Wegweisung 

KP Breitenbacher Straße / Bahnhofstraße / Nordhäuse r Straße 

Zentrum Ri. Dr.-A.-Hübenthal-Straße 

Krankenhaus Ri. Bahnhofstraße 

Rathaus Ri. Bahnhofstraße 

Ämter (als Begriff für LRA u. a.) Ri. Bahnhofstraße 

Bärenpark Ri. Bahnhofstraße 

Burg Bodenstein Ri. Bahnhofstraße 

Schulen / Sportanlagen Ri. Nordhäuser Straße 

Friedhof Ri. Nordhäuser Straße 

KP Nordhäuser Straße / Hausener Weg / Klosterstraße  

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. KP Dr.-A.-Hübenthal-Straße 

Krankenhaus Ri. Bahnhofstraße 

Rathaus Ri. Bahnhofstraße 

Ämter (als Begriff für LRA u. a.) Ri. Bahnhofstraße 

Polizei Ri. Bahnhofstraße 

Schulen / Sportanlagen Ri. Klosterstraße 

Friedhof Ri. Klosterstraße 

KP Bahnhofstraße / Duderstädter Straße / Ohmbergstr aße 

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Ohmbergstraße 

Krankenhaus Ri. Ohmbergstraße 

Rathaus Ri. Ohmbergstraße 

Schulen / Sportanlagen Ri. Ohmbergstraße 

Burg Bodenstein Ri. Ohmbergstraße 

Ämter (als Begriff für LRA u. a.) Ri. Bahnhofstraße 

Polizei Ri. Bahnhofstraße 

Friedhof Ri. Bahnhofstraße 

Bärenpark Ri. Duderstädter Straße 
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Ziel Richtung der Wegweisung 

KP Elisabethstraße /Ohmbergstraße  

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Elisabethstraße 

Krankenhaus Ri. Elisabethstraße 

Rathaus Ri. Elisabethstraße 

Schulen / Sportanlagen Ri. Elisabethstraße 

Burg Bodenstein Ri. Kirchohmfeld 

Zubringer OU / Bahnhofstraße (nach Verkehrsfreigabe  der OU) 

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Neue Straße 

Krankenhaus Ri. Bahnhofstraße (West) 

Schulen / Sportanlagen Ri. Nordhäuser Straße (West) 

Bärenpark Ri. Bahnhofstraße (West) 

Burg Bodenstein Ri. Bahnhofstraße (West) 

Ämter (als Begriff für LRA u. a.) Ri. Bahnhofstraße (Ost) 

Friedhof Ri. Nordhäuser Straße (Ost) 

Polizei Ri. Nordhäuser Straße (Ost) 
 

10.2.3.2 Standorte und Inhalt der Wegweisung am nachgeordneten Straßennetz und 

für Fußgänger (siehe Anlage 2): 

Ziel Richtung der Wegweisung 

KP Untertor / Klosterstraße (nur aus Richtung Kreis verkehr) 

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Untertor 

Schulen / Sportanlagen Ri. Klosterstraße  

Friedhof Ri. Klosterstraße 

KP Dr.-August-Hübenthal-Straße / Lange Straße / Jäg erstraße / Untertor 

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Lange Straße 

Rathaus Ri. Lange Straße 

Museum Ri. Lange Straße 

Bärenpark Ri. Lange Straße 

KP Elisabethstraße /Amtsstraße 

Zentrum (mit Zusatzzeichen Information) Ri. Amtsstraße 

Rathaus Ri. Amtsstraße 

Museum Ri. Amtsstraße 

Parkplatz Zentrum Ri. Amtsstraße 
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Ergänzend zur vorgeschlagenen Wegweisung ist zu entscheiden, ob ausgewählte 

Einzelobjekt mit überörtlicher Bedeutung an einzelnen Standorten darzustellen sind. 

Das können sein: 

·  Lebenshilfe Leinefelde-Worbis (Einrichtungen) 

·  DRK Bildungswerk Thüringen 

·  Öffentliche WC 

·  Kulturdenkmale (Wegweisung Fußgänger) 

·  Hotels (grüne Route) 

·  Gewerbegebiete / Firmen 

Parkplätze (außer Parkplätze Busbahnhof und Amtsstraße) sind mit Piktogrammen in 

die Beschilderung einzuordnen. Das betrifft auch weitere Ziele, z. B. die 

Schwimmhalle und die Touristinformation. 

 

11 Zeitschiene der Maßnahmen des Verkehrskonzeptes 

Die überarbeitete Verkehrskonzept des Stadtteiles Worbis ist Orientierung für die 

Arbeit der nächsten 10 Jahre. Ergänzender Bedarf, der sich in diesem Zeitraum 

entwickelt, ist unter Beachtung der anderen Aufgaben und Ziele zu ergänzen. 

Die Gesamtentwicklung im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist wesentlich 

beeinflusst durch den Zeitrahmen für den Bau und die Verkehrsfreigabe der OU 

Worbis. 

Ein Teil der Konzeptions-Maßnahmen ist erst umsetzbar, wenn die OU 

verkehrswirksam ist. Das betrifft u. a.: 

·  Neugestaltung der Bahnhofstraße unter Beachtung des Anbindungspunktes 

des Zubringers, 

·  Neugestaltung und Veränderung der Verkehrsfunktion der Neuen Straße 

·  Umbau des KP Obertor 

·  Veränderung der Verkehrsführung Obertor 

·  Sanierung der Duderstädter Straße einschließlich Bau von Radwegen 

·  Standort sowie Inhalt der Wegweisung in der Bahnhofstraße und am KP 

Obertor 

Ein bestätigter Zeitplan für die OU liegt noch nicht vor. 
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Unabhängig davon sollte die Arbeit an der Stadtgestaltung von Worbis die oben 

genannten Themenstellung und deren Wechselwirkung mit den anderen 

Entwicklungen aktuell berücksichtigen. 

 

Alle übrigen Maßnahmen der Konzeption sind zeitlich so zu ordnen, dass eine 

frühestmögliche Umsetzung erfolgt. 

Schwerpunkt dabei sollten sein: 

·  Verkehrsführung Untertor 

·  Verkehrsberuhigung durch Erweiterung der 30-km Zonen 

·  Überarbeitung der Wegweisung 

·  Verbesserung der Parkplatzsituation und Stellplatznutzung 

·  Erweiterung des Radwegenetzes 

Die Erweiterung der Stellplatzkapazitäten für Pendler im Bereich Bahnhof, ist nach 

Bestätigung der Planung des Zubringers und der Entwicklung des Einzelhandels am 

Standort umzusetzen. 

 

 

 

 


